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1. Dimensionen lokaler 
Transformationskonflikte

Bei der Analyse lokaler Transformationskonflikte ist die 
Unterscheidung verschiedener Konfliktdimensionen 
hilfreich. In dieser Hinsicht lässt sich zunächst inhaltlich 
fragen, ob bereits die grundlegenden Ziele, die wesent-
lichen Mittel oder (nur) die spezifische Ausführung eines 
Projekts umstritten sind.

Konflikte um Ziele beziehen sich auf grundlegende Wert-
vorstellungen und Normen, die mit den Bauvorhaben 
verknüpft sind. Diese Ziele bilden den politisch-norma-
tiven Horizont, in dem sich das Projekt bewegt. Beispiele 
hierfür sind Konflikte um die politischen Ziele ‚Energie-
wende‘ oder ‚Inklusion und Gleichstellung‘. Diese können 
befürwortet, ganz abgelehnt oder aber mit anderen Zielen 
in ein Spannungsverhältnis gestellt und unterschiedlich 
priorisiert werden, etwa ‚Energiewende vs. Naturschutz‘.

Konflikte um Mittel betreffen grundlegende Weichen-
stellungen für die Realisierung eines Bauprojekts. Sie 
hängen dabei häufig mit unterschiedlichen, teils gegen-
sätzlichen Interessen zusammen. Beispielsweise ist beim 
Übertragungsnetzausbau ein Konflikt um die eingesetzte 
Technologie (Erdkabel vs. Freileitung) eng verknüpft mit 
der Betroffenheit und den Interessen der Landwirtschaft. 
Auch Mittel können aber prinzipiell abgelehnt werden, 
z. B. der Betrieb von Atomkraftwerken zum Erreichen 
der Energiewende oder die Nutzung von Minaretten im 
Kontext der freien Religionsausübung.

Schließlich spielen auch Konflikte um die konkrete 
Ausführung der Bauvorhaben eine wichtige Rolle. Da-
bei können unterschiedliche Vorstellungen von der 
genauen Ausgestaltung oder dem technischen ‚Feintu-
ning‘ der Projekte bestehen. So mag es Konflikte um 
die Verlegungstiefe eines Erdkabels oder die Höhe 
und Platzierung des Minaretts einer Moschee geben. 
Darüber hinaus können sich im Verlauf der Vorhaben-

Gesellschaftliche 
Transformationskonflikte austragen
Wann und wie Öffentlichkeitsbeteiligung zu einer produktiven und nachhaltigen 
Konfliktbearbeitung vor Ort beitragen kann

Zunehmend werden verschiedene Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren eingesetzt, um mit 
Konflikten auf lokaler Ebene umzugehen. Häufig stehen dabei konkrete Bauvorhaben im 
Zentrum, die Ausdruck größerer gesellschaftlicher Transformationsprozesse sind. Im Kontext 
der Energiewende werden etwa Stromtrassen oder Windparks zum Anlass für Konflikte und 
Protest. Solche Infrastrukturprojekte greifen in die Planung von Kommunen, die lokale Umwelt 
und die Lebenswelt von Anwohner:innen ein. Aber auch die Errichtung von Moscheen oder 
Asylunterkünften kann zum Konfliktgegenstand werden, an dem sich eine breitere Diskussion 
über den Umgang mit einer diverser werdenden Gesellschaft entfaltet. Nicht selten formiert 
sich gegen solche Bauprojekte Widerstand und es entstehen komplexe Konfliktlagen mit 
verschiedenen Konfliktparteien und Forderungen. Bleiben solche Transformationskonflikte 
unbearbeitet, können sich lokale Auseinandersetzungen verhärten und eine zunehmende 
Dialogunwilligkeit der Beteiligten aufkommen. Um zu verstehen, wie Öffentlichkeitsbeteiligung 
zur Bearbeitung lokaler Transformationskonflikte beitragen kann, muss zunächst analysiert 
werden, wie solche Konflikte strukturiert sind (1.) und welche ‚Leistungsbilanz‘ bestehende 
Beteiligungsformate aufweisen (2.). Auf dieser Basis ergeben sich aus konfliktforscherischer 
Perspektive Empfehlungen (3.), wie eine produktive und nachhaltige Konfliktbearbeitung 
auf lokaler Ebene gefördert werden kann.
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planung (weitere) technische Widerstände oder recht-
liche Hinderungsgründe offenbaren, die (zusätzlichen) 
Konfl iktstoff bergen und die Realisierung des Projekts 
bedrohen.

Abgesehen von den inhaltlichen Konfl ikten um Ziele, 
Mittel und/oder Ausführung können bei lokalen Kon-
fl ikten auch prozedurale Konfl iktebenen relevant wer-
den oder solche, die die Beziehungen zwischen den 
Akteuren betreffen. Das gilt insbesondere mit Blick auf 
Wissen und Vertrauen. Diese bilden in der Regel eine 
konfl iktverstärkende Hintergrundbedingung, können 
aber auch eigenständige Konfl iktdimensionen darstel-
len. Das ist der Fall, wenn im Mittelpunkt der lokalen 
Auseinandersetzung nicht steht, ob oder wie ein Bau-
projekt durchgeführt werden soll, sondern auf welcher 
Faktengrundlage über das Vorhaben zu urteilen ist oder 
welche Akteur:innen berechtigt sein sollen, das Projekt 
durchzuführen. Sollen lokale Transformationskonfl ik-
te produktiv, umsichtig und nachhaltig ausgetragen 
werden, müssen diese Dimensionen eine eigenständige 
Berücksichtigung erfahren.

Konfl ikte um Wissen betreffen die Grundlagen des 
Urteilens. Konfl iktverstärkend ist mangelndes Wis-
sen, wenn eine einvernehmliche Beurteilung der Zie-
le, Mittel oder Ausführung aufgrund fehlender Sach-
kenntnisse nicht möglich oder erschwert ist. Das ist 
beispielsweise der Fall, wenn Projektträger:innen nicht 
ausreichend informieren oder wenn Fachuntersuchun-
gen zu möglichen Folgewirkungen fehlen. Zu einer 
eigenständigen Konfl iktdimension wird Wissen dann, 
wenn lokale Transformationskonfl ikte im Kern um 
die Anfechtung von Quellen oder Maßstäben kreisen. 
Dies geschieht etwa, wenn zentrale projektrelevante 
Gutachten in Zweifel gezogen, gesetzliche Immissions-
grenzwerte hinterfragt oder Restrisiken von Technolo-
gien unterschiedlich beurteilt werden. Entsprechend 
kommen die Konfl iktbeteiligten zu unterschiedlichen 
Auffassungen über das Gesamtprojekt.

Bei Konfl ikten um Vertrauen werden die Verlässlichkeit 
und Gutwilligkeit der jeweiligen Gegenseite in Zwei-
fel gezogen. Wenn Akteur:innen nicht miteinander 
bekannt sind oder ihr Handeln nicht kontrollierbar 
scheint, bildet fehlendes Vertrauen häufi g eine kon-
fl iktverschärfende, aber überwindbare Herausforde-
rung. Zum Teil stehen jedoch Argwohn und Misstrauen 
gegenüber den Handelnden selbst im Mittelpunkt von 
Transformationskonfl ikten. In diesen Fällen werden 
weniger die Planungsinhalte diskutiert, sondern viel-
mehr kategorische Vertrauensvorbehalte gegen be-
stimmte Akteur:innen (z. B. Konzerne oder Moscheeve-
reine) vorgebracht.

Unabhängig davon, auf welchen der genannten Dimen-
sionen lokale Konfl ikte im Einzelnen zu verorten sind, 
können sie als Ob-Konfl ikte oder als Wie-Konfl ikte ge-
führt werden. Ob-Konfl ikte werden darum geführt, ob 
Ziel, Mittel, Ausführung, Vertrauen oder Wissen an 
und für sich angemessen bzw. erstrebenswert sind. 
Wie-Konfl ikte werden darum geführt, wie das geplan-
te Projekt mit konkurrierenden Zielen, Mitteln, lokalen 
Bedingungen oder bestehenden Vertrauens- und Wis-
sensmängeln in Kompromiss gebracht werden kann. 
Hier geht es um die Verhältnismäßigkeit alternativer 
Ansprüche und das Schaffen von Ausgleich zwischen 
ihnen. Nicht jede Kompromisslosigkeit muss dabei nor-
mativ problematisch sein. Sie kann in bestimmten Kon-
fl iktphasen auch produktiv wirken oder sogar geboten 
sein, wenn z. B. Angriffe auf zentrale demokratische 
Werte oder die Würde einzelner Konfl iktbeteiligter un-
ternommen werden.

Die meisten Transformationskonfl ikte stellen Mischfor-
men dar. Verschiedene Beteiligte haben unterschiedli-
che Argumente, Anliegen und Agenden, die sich teils 
mehreren Konfl iktdimensionen zuordnen lassen oder 
zwischen Ob- und Wie-Konfl ikten changieren. Konfl ik-
te jeden Typs können gewaltförmig, hart im Ton oder 
verhältnismäßig einvernehmlich und sachlich geführt 
werden. Die jeweilige Konfl iktstruktur gibt aber dar-
über Aufschluss, wie einer eventuellen Eskalation be-
gegnet und zwischen den Anliegen und Bedürfnissen 
der Beteiligten vermittelt werden kann. Was kann die 
institutionelle Einbeziehung der Öffentlichkeit nun 
zur produktiven und nachhaltigen Austragung solche 
Transformationskonfl ikte beitragen?

Abb. 1: Konfl iktdimensionen lokaler 
Transformationskonfl ikte

51.  DimEnsionEn loKalEr transformationsKonfliKtE



2. Beteiligungsverfahren  
als  Instrumente lokaler 
Konfliktbearbeitung
Zur Bearbeitung lokaler Konflikte werden verschiede-
ne Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren eingesetzt. Er-
ste Ergebnisse einer Umfrage des FGZ legen nahe, dass 
Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren als Instrument 
im demokratischen Zusammenleben grundsätzlich 
durchaus angenommen werden.1 

Formelle Beteiligungsverfahren sind gesetzlich vorge-
schrieben. Sie unterliegen klaren Regeln, ihr Ablauf 
ist vorhersehbar und wird von staatlichen Akteuren 
verantwortet, etwa als fester Bestandteil von Genehmi-
gungsverfahren. Dagegen sind informelle Beteiligungs-
verfahren flexibler und können auch von privaten 
Projektträger:innen oder Verbänden organisiert wer-
den. Runde Tische oder Mediationen bieten eine dialo-
gische Beteiligungsmöglichkeit, wenn Konflikte bereits 
eskaliert sind und gemildert werden sollen. Andere in-
formelle Verfahren, wie Infomärkte oder Expert:innen-
Anhörungen, werden eher zur Vorbeugung einer Kon-
flikteskalation verwendet.

Formelle Öffentlichkeitsbeteiligung am 
Beispiel des Übertragungsnetzausbaus
Im Rahmen des FGZ haben wir als typischen Fall einer 
formellen Öffentlichkeitsbeteiligung das Verfahren 
zur Planung von Übertragungsnetzen untersucht. Kon-
flikte um den Bau von Stromtrassen entstehen in der 
Regel dann, wenn sich die konkrete Betroffenheit von 
Kommunen, Anwohner:innen, Landwirt:innen und 
Naturräumen abzeichnet. Um Konflikte vor Ort zu be-
arbeiten und letztlich zur Akzeptanz der Energiewen-
de beizutragen, wurde für die Planung des Übertra-
gungsnetzausbaus gesetzgeberisch ein mehrstufiges 
Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren vorgegeben. Zu 
unterschiedlichen, festgeschriebenen Zeitpunkten im 
Planungsverlauf können sich dabei alle Interessier-
ten in die Planung einbringen und durch schriftliche 
Stellungnahmen, aber auch innerhalb von Präsenzter-
minen ihre Kritik und Fragen anbringen. Die Diskus-
sionsgrundlage bilden die Planungsentwürfe der zu-
ständigen Übertragungsnetzbetreiber. Adressatin der 
Einwendungen ist die zuständige Genehmigungsbehör-
de, die zugleich das Beteiligungsverfahren durchführt. 
Zulässig sind jegliche Einwände und Stellungnahmen, 
ebenso wie Alternativvorschläge. Welche davon tat-
sächlich entscheidungsrelevant werden, unterliegt 
allerdings objektiven Kriterien und orientiert sich ins-

1  German Social Cohesion Panel 2022 (Raw Data).

besondere an Schutzgütern (menschliche Gesundheit, 
Flora und Fauna, Boden, Wasser etc.), die rechtlich re-
guliert sind. 

Das formelle Beteiligungsverfahren ist von vornherein 
auf die Konfliktdimension der Ausführung verengt. Im 
Sinne einer abschichtenden Problembearbeitung sind 
grundlegende Fragen bereits gesetzgeberisch beant-
wortet und stehen auf lokaler Ebene nicht mehr zur 
Disposition. Dies betrifft die Ziele des Übertragungs-
netzausbaus und der Energiewende ebenso wie einen 
Großteil der Mittel. Die hohe technische Komplexität 
des Netzausbaus sowie die hohe Anzahl der Raumwi-
derstände schränken die verfügbaren Optionen in der 
Fläche von vornherein deutlich ein. Rechtliche Vor-
gaben zur Planung (z. B. Erdkabelvorrang, Gebot der 
Geradlinigkeit) begrenzen den Verhandlungs- und Ent-
scheidungsspielraum weiter. Ein Großteil dessen, was 
im formellen Beteiligungsverfahren effektiv zum Kon-
fliktgegenstand erhoben und mitentschieden werden 
kann, betrifft somit (nur noch) die Ebene der Ausfüh-
rung. Lokale Transformationskonflikte können damit 
im formellen Beteiligungsverfahren nur so weit bear-
beitet werden, wie sie die bestehende Planung nach 
objektiven, rechtlich definierten Kriterien optimieren. 

Eine Analyse der Beteiligungsverfahren zu den gro-
ßen Erdkabelprojekten SuedLink und SuedOstLink 
zeigt, dass sich am häufigsten Akteur:innen aus der 
Land- und Forstwirtschaft beteiligen (knapp ein Drit-
tel der Teilnehmenden und ca. 46 % der eingebrachten 
Argumente). Diese Gruppe bringt vor allem Einwände 
vor, die sich auf die land- bzw. forstwirtschaftlichen 
Konsequenzen der geplanten Stromleitung – insbe-
sondere der Erdkabel – beziehen. Ebenso sprechen 
Land- und Forstwirt:innen häufig technische Aspekte 
und Umweltargumente an. An zweiter Stelle beteili-
gen sich Vertreter:innen der Kommunen (rund 16 % 
der Teilnehmenden und ca. 13 % der eingebrachten 
Argumente), die vor allem ökologische Argumente 
ansprechen. Fast ebenso häufig wird zudem auf eine 
konkurrierende Flächennutzung durch die Kommune 
verwiesen. So ist beispielsweise der kommunal geplan-
te Ausbau eines Industriegebiets nicht mehr möglich, 
wenn dort eine Stromtrasse gebaut werden soll. Zum 
Teil sprechen sich Kommunalvertreter:innen auch für 
eine (abschnittsweise) Freileitung (gegenüber der Erd-
verkabelung) aus oder diskutieren alternative Trassen-
führungen. Am dritthäufigsten beteiligen sich private 
Einwender:innen (etwa 14 % der Teilnehmenden und 
rund 6 % der eingebrachten Argumente). Dieser Grup-
pe geht es vor allem um ökologische Aspekte und tech-
nische Fragestellungen. Bürger:inneninitiativen ma-
chen dagegen rund 8 % der Teilnehmenden aus (und 
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ca. 10 % der eingebrachten Argumente). Sie thematisie-
ren insbesondere gesundheitliche Aspekte, aber auch 
Umweltbelange und technische Fragestellungen.

Dieser Input aus dem Beteiligungsverfahren hat Kon-
sequenzen: Unsere Untersuchung zur Bundesfachpla-
nung in zwei Regionen des SuedLink und SuedOstLink 
zeigt, dass sich 40 % der diskutierten Einwände und 
Argumente aus den Präsenzterminen in der fi nalen 
Genehmigungsentscheidung wiederfi nden. Von den 
Einwänden waren 16 % direkt entscheidungsrelevant, 
in 14 % wurde immerhin auf die nächste Planungsstu-
fe verwiesen, bei 9 % wurde eine Berücksichtigung bei 
der weiteren Planung zugesagt und 1 % der Einwände 
wurden als erneuter Prüfauftrag an den Vorhabenträ-
ger gerichtet. Daneben wurden 18 % als relevant, aber 
bereits geprüft bewertet. Die verbleibenden 42 % der 
Einwände tauchten nicht explizit in der Entscheidung 
auf. 

Insgesamt wurden zudem 16 Alternativvorschläge für 
den Verlauf des SuedLink näher geprüft, von denen 
sich fünf gegenüber der ursprünglich geplanten Tras-
senführung durchsetzen konnten (im Fall des SuedOst-
Link überstand jedoch kein Alternativvorschlag die 
Grobprüfung).

Das formelle Beteiligungsverfahren zum Übertragungs-
netzausbau bietet den Teilnehmenden demnach durch-
aus die Möglichkeit, die Entscheidung über den Tras-
senverlauf effektiv zu beeinfl ussen. Gleichzeitig ist das 
Verfahren jedoch eingebettet in ein dichtes Gefl echt 
rechtlicher Normen. Bei der Planung von Stromtrassen 

handelt es sich letztlich um ein Verwaltungsverfahren, 
bei dem die zuständige Behörde eine Genehmigungs-
entscheidung fällt. Behördliches Handeln ist an das 
Prinzip der Rechtsstaatlichkeit gebunden, Entschei-
dungen müssen dabei klar defi nierten gesetzlichen 
Vorgaben folgen. Für das Zusammenleben in einer De-
mokratie und das Vertrauen in Institutionen ist dies es-
senziell. Bürger:innen bzw. Öffentlichkeit müssen sich 
sicher sein können, dass die zuständige Behörde nach 
klar defi nierten, objektiven Kriterien entscheidet – die 
Entscheidung darf also nicht allein dadurch zustande 
kommen, dass sich die Teilnehmenden zufällig auf eine 
bestimmte Lösung geeinigt haben. Die Gesetzmäßigkeit 
staatlichen Handelns soll gewährleisten, dass auch an 
diejenigen gedacht wird, die sich nicht am Verfahren 
beteiligt haben, und zudem auch die Interessen der ge-
samten Gesellschaft in den Blick genommen werden. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings, dass vie-
les vor Ort nicht mehr (neu) verhandelt werden kann. 
Weitgehend ausgeklammert sind damit Konfl ikte auf 
den Ebenen Ziele und Mittel, ebenso wie Konfl ikte um 
Wissen oder Vertrauen. Besteht hier dennoch Konfl ikt-
potenzial, kann dies im Rahmen des bestehenden Ver-
fahrens schon strukturell nicht aufgefangen werden.

Abb. 2: Bearbeitung der eingebrachten Einwände zum Stromnetzausbau
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Informelle Beteiligung in Konflikten um 
dezentrale Energiewendebauten
Geht es um Bauvorhaben, die keiner nationalen Rah-
menplanung folgen, sondern auf der lokalen Ebene 
initiiert werden und daher noch an und für sich zur 
Disposition stehen, sind Beteiligungsverfahren häu-
fig selbst der Ausgangs- oder Kristallisationspunkt für 
Proteste. Typisch für die Frühphase lokaler Konflikte 
um dezentrale Energieprojekte ist das ‚Aus-dem-Ruder-
Laufen‘ gängiger Formate der (informativen) Öffent-
lichkeitsbeteiligung. Diese finden häufig im Vorfeld von 
Genehmigungsverfahren statt, z. B. als Bürgerdialoge. 
Wie Fallanalysen zeigen, die wir im Rahmen des FGZ 
durchgeführt haben, fühlen sich viele Bürger:innen 
überrumpelt, weil sie den Eindruck haben, zum Zeit-
punkt der Erstinformation bereits vor vollendeten Tat-
sachen zu stehen. Sie sehen sich mit fertigen Bauplä-
nen konfrontiert, in die ihre Präferenzen (scheinbar) 
gar nicht mehr eingehen können. In der Folge wird das 
Projekt von vielen gänzlich abgelehnt und häufig direkt 
die öffentliche Eskalation in den Medien gesucht. Die-
ser Befund verdeutlicht ein ‚Partizipationsparadox‘, ge-
mäß dem Beteiligungsangebote zwar zunehmend ausge-
weitet werden, gleichzeitig aber auch die Wahrnehmung 
eines Mangels an Beteiligungsmöglichkeiten und Dialog-
bereitschaft seitens der Politik steigt.2 Lokaler Protest 
ist dann häufig mit einem Misstrauensgefühl gegenüber 
den Projektverantwortlichen verbunden. Diese werden 
etwa als profitgetriebene Konzerne beschrieben, die 
ihre Ziele zulasten der Anwohner:innen verfolgen, be-
wusst intransparent handeln und sich der öffentlichen 
Kontrolle entziehen würden. Lokale Politiker:innen 
und Verwaltungen werden mitunter als hilflos, oppor-
tunistisch oder ideologisiert wahrgenommen und es 
wird wenig Hoffnung in die formelle Öffentlichkeitsbe-
teiligung gesetzt. 

Informelle Beteiligungsverfahren können in solchen 
Fällen eine Möglichkeit bieten, verhärtete Konfliktposi-
tionen aufzulockern und eine Verständigungsorientie-
rung herbeizuführen. In ihnen treten Konfliktbeteiligte 
(z. B. Projektverantwortliche, Vertreter:innen aus Poli-
tik und Verwaltung, Bürger:inneninitiativen) in einen 
zeitlich befristeten, unverbindlichen und in der Regel 
moderierten Austausch- und Verständigungsprozess. 
Gerade mit Blick auf lokale Energiewendekonflikte in 
Deutschland zeigt sich, dass nur selten Differenzen auf 
der Zielebene vorherrschend sind.3 Hier widersprechen 

2 Lorenz, Astrid/Hoffmann, Christian Pieter/Hitschfeld, Uwe (2020), »Dynamik und Herausforderungen der Ausweitung von Angeboten 
politischer Partizipation in Deutschland. Einleitung«, in: Lorenz, Astrid/Pieter Hoffmann, Christianb/Hitschfeld, Uwe (Hg.), Partizipation 
für alle und alles? Fallstricke, Grenzen und Möglichkeiten, Springer VS, S. 1–21, hier S. 8.

3 Hoeft, Christoph/Sören Messinger-Zimmer/Julia Zilles (2017), »Einleitung«, in: Dies. (Hg.), Bürgerproteste in Zeiten der Energiewende. 
Lokale Konflikte um Windkraft, Stromtrassen und Fracking, Transcript, S. 9–39, hier S. 15.

4 Mau, Steffen/Thomas Lux/Linus Westheuser (2023), »Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft«, Suhrkamp, S. 
205-243.

unsere und weitere sozialwissenschaftliche Untersu-
chungen der verbreiteten Wahrnehmung ideologischer 
Ob-Konflikte.4 Zwar ziehen einzelne überregional täti-
ge Bündnisse immer wieder die Existenz des Klima-
wandels in Frage. Unsere konfliktfeldanalytische For-
schung zeigt aber, dass das lokale Konfliktgeschehen 
auf der organisatorischen Ebene traditionellerweise 
von kleineren Bürger:inneninitiativen und etablierten 
Verbänden geprägt ist, die etwa mit ökonomischen oder 
naturschützerischen Einwänden arbeiten. Sie erkennen 
die Relevanz der Energiewende an, kritisieren aber de-
ren Priorisierung gegenüber anderen Politikzielen. Es 
heißt dann: „Energiewende ja, aber…“.

Bedeutsamer ist die Dimension der Mittel, etwa die ka-
tegorische Ablehnung von Windenergieanlagen. Unse-
re Fallforschung zeigt, dass in der Konfliktführung häu-
fig prinzipielle Einwände gegen die Mittel (‚Ob‘) und 
relative Einwände des Wie verschwimmen: So werden 
etwa Windenergieanlagen oder Solarparks allgemein 
für nicht hinnehmbar erklärt, weil ihre Kosten-Nutzen-
Bilanz als unverhältnismäßig eingeschätzt und ihre 
energiepolitische Notwendigkeit abgestritten wird. Die 
wichtige Frage, ob entsprechende Alternativen in ei-
nem gleichen Gesamtnutzenniveau zu realisieren sind, 
bleibt in dieser Ablehnung häufig abstrakt. In gut ge-
führten informellen Beteiligungsverfahren können Ar-
gumente zum Ob von Mitteln sukzessive von Argumen-
ten des Wie differenziert und beide auf ihre Relevanz 
im konkreten Fall geprüft werden. Einen wichtigen 
Beitrag können hierbei unabhängige Expertisen lie-
fern, die von den Konfliktparteien gemeinsam bestellt 
werden. Alternativ hat sich z. B. in den Niederlanden 
das Verfahren der Participatory Value Evaluation (PVE) 
bewährt, bei dem Konfliktbeteiligte verschiedene Mit-
tel zur Erreichung eines festgelegten Ziels priorisieren, 
sodass lokale Präferenzen über diese Mittel in die poli-
tische Entscheidung über ein Vorhaben eingehen kön-
nen. 

Abgesehen von der Diskussion der Mittel dominieren 
auch in informellen Beteiligungsverfahren Konflikte 
um die konkrete Ausführung. Häufig entsteht vor Ort 
dabei ein Wettstreit um die Frage, ob der Ausführungs-
ort aus technischer Sicht geeignet ist. Dabei wird der 
Konflikt zunehmend auf die Wissensebene verschoben. 
Wissensfragen können in informellen Beteiligungsver-
fahren deutlich breiter behandelt werden als dies in 
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enggeführten formellen Verfahren der Fall ist, wo die 
Anerkennung von (rechtlich verankerten) Bewertungs-
maßstäben nicht zur Diskussion steht. Im Übrigen kön-
nen informelle, speziell dialogische Verfahren auch als 
Vorstufe formeller Beteiligungsverfahren genutzt wer-
den: Indem Alternativen gemeinsam und nachvollzieh-
bar geprüft werden, erfolgt eine Art Vorverständigung, 
bevor es in die formellen Genehmigungsverfahren 
geht. 

Das zentrale Konfliktbearbeitungsversprechen infor-
meller Beteiligungsverfahren liegt letztlich in einem 
verständigungsbasierten Übergang vom Ob zum Wie. 
Allerdings ist eine derartige Konflikttransformation 
nicht notwendigerweise mit einer inhaltlichen Kon-
fliktminderung verbunden. Das liegt u. a. daran, dass 
Projektgegner:innen die Summe von Einzelargumen-
ten oft als Gesamtargument gegen den Bau interpretie-
ren – auch dann, wenn bestimmte Aspekte im Rahmen 
informeller Beteiligungsverfahren geklärt werden kön-
nen. Im Übrigen rücken auch die Befürworter:innen 
selten freiwillig von ihren Vorhaben ab, sondern wer-
den meist durch formale Entscheidungen oder externe 
Ereignisse zu deren Aufgabe genötigt. Insofern ist auch 
von informellen Beteiligungsverfahren nicht per se zu 
erwarten, dass sie in einem Einverständnis oder der 
prinzipiellen Umstimmung der Konfliktteilnehmen-
den resultieren.5 Teils liegen schlichtweg unauflös-
bare Interessenkonflikte vor, in denen die Interessen 
unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen politisch 
priorisiert und gegebenenfalls bestimmte Belastungen 
durch Ausgleichsleistungen kompensiert werden müs-
sen.6

Darüber hinaus besteht gerade in der Offenheit infor-
meller Verfahren ein charakteristisches Problem. Wo 
in formellen Verfahren die Entscheidungskriterien 
strikt geregelt sind und mitunter (zu) wenig Flexibili-
tät zu bestehen scheint, reduzieren sich die Konflikte 
in informellen Verfahren am Ende häufig auf die sub-
jektive Bewertung eines Baus und seiner Folgen: Ist 
eine bestimmte Entfernung zur angrenzenden Wohn-
bebauung ausreichend oder nicht? Sind gewisse Dezi-
belwerte eine hinnehmbare Belastung oder nicht? Ist 
ein lokales Waldstück besonders schützenswert oder 
kann es andernorts gleichwertig kompensiert werden? 
Meinungsverschiedenheiten über Wissensgrundlagen 
können auch durch externe Expertisen oftmals nicht 
aufgelöst werden, weil den in Betracht kommenden 
Expert:innen häufig nicht die notwendige Unparteilich-
keit oder Autorität zugeschrieben wird. Die Frage, wer 
über die Bewertungsmaßstäbe urteilt, wird politisiert 

5 Ziekow, Jan/Oscar Gabriel/Uwe Remer-Bollow/Frank Buchholz/Christoph Ewen (2013), »Evaluation und Begleitforschung ‚Runder Tisch 
Pumpspeicherwerk Atdorf‘«, S. 82–83.

6 Ruffing, Eva/Brendler, Viktoria (2023), »The game of energy transition: A game theoretical perspective on public participation procedu-
res in infrastructure planning«. In: European Policy Analysis, DOI: 10.1002/epa2.1199.

und erweist sich als verbunden mit jenem Vertrauens-
konflikt, der den Ausgangspunkt vieler Konfliktdyna-
miken bildet. 

Wenn informelle Beteiligungsverfahren an ihre Gren-
zen stoßen, bedarf es einer formellen Entscheidung 
durch politische bzw. administrative Akteur:innen. 
Dementsprechend sollten die Erwartungen an die Ver-
fahren angepasst und in ihnen keine Entlastung von 
politischer Verantwortung gesucht werden. Andern-
falls droht aus der Enttäuschung der Beteiligten über 
die konkreten Verfahren der Konfliktaustragung vor 
Ort eine übergreifende Skepsis gegenüber demokrati-
schen Entscheidungsprozessen zu erwachsen. 

92.  BEtEiliGunGsvErfahrEn als instrumEntE loKalEr KonfliKtBEarBEitunG



Allgemein
 Aktives Erwartungsmanagement: 

Beteiligungsverfahren können Konfl iktlagen 
zwar ordnen und strukturieren und damit eine 
Entscheidung in der Sache erleichtern, ihre 
inhaltliche Überzeugungswirkung sollte jedoch 
nicht überschätzt werden. Ihre  Rolle bei der 
vorbereitung von Entscheidungen, die letzten 
Endes in der Regel von Politik und Verwaltung 
getroffen werden, sollte dagegen explizit und klar 
kommuniziert werden.

 Etablierung einer breiten Beteiligungskultur 
und einer „participatory literacy“.7

Beteiligungsverfahren können vor allem dann 
wirksam werden, wenn die Akteur:innen mit Ablauf 
und Funktion gut vertraut sind und sie als (weiteres) 
Standardverfahren politischer Partizipation nutzen.  

 Eine frühzeitige verzahnung formeller und 
informeller Beteiligungsverfahren kann dabei 
helfen, Präferenzen der Betroffenen in die Planung 
einzubeziehen.

 Eine (möglichst) neutrale moderation bei 
kommunalen Informationsveranstaltungen und 
Beteiligungsverfahren ist empfehlenswert, da 
kommunale Politik und Verwaltung oftmals selbst 
als wesentliche Konfl iktbeteiligte wahrgenommen 
werden. 

 Insbesondere kleinere Kommunen können 
von überregionalen ressourcen zur 
Konfl iktbearbeitung profi tieren, etwa Angebote 

7 Brendler, Viktoria/Fücker, Sonja (2024), »Energiewende im Dialog – Zur Kopplung von politischer Beteiligung und dialogischem 
Wissenstransfer«, in: Backhaus-Maul, Holger/Fücker, Sonja/Grimmig, Martina/Kamuf, Viktoria/Nuske, Jessica/Quent, Matthias (Hg.), For-
schungsbasierter Wissenstransfer und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Theorie, Empirie, Konzepte und Instrumente, Campus Verlag, 
S. 303-330.

8 Siehe z. B. die Angebote vom forumZFD (https://www.forumzfd.de/de/kommunale-konfl iktberatung), vom Kompetenzzentrum Krisen-Dialog-
Zukunft (https://krisen-dialog-zukunft.de/angebot/) oder vom Kompetenzzentrum Kommunale Konfl iktberatung Salzwedel (https://k3b-saw.de/).

der Bundesländer (wie Beratung und fi nanzielle 
Unterstützung bei der Durchführung von 
Beteiligungsverfahren) oder kommunale 
Konfl iktberatungen und Schulungen.8 Ohne solche 
Angebote haben viele kleine Kommunen kaum 
die personellen und fi nanziellen Kapazitäten, um 
Beteiligung effektiv und nachhaltig zu ermöglichen.

Ziele und Mittel
 Politische Großziele wie die Energiewende sind 

lokal weniger umstritten und die Konfl ikte um 
sie weniger ideologisiert als häufi g angenommen. 
Daher ist von Beginn an die fokussierung auf 
möglichst konkrete, lokale fragestellungen 
anzuraten.

 Das Risiko von Kaperungsversuchen lokaler 
Konfl ikte durch extremistische, meist überregional 
organisierte Gruppierungen, die Ziel- und 
Systemkonfl ikte in den Vordergrund zu stellen 
tendieren, ist dennoch vorhanden. Eine klare 
Distanzierung von den Anliegen und Argumenten 
antidemokratischer Gruppierungen sollte 
mitgedacht und kommuniziert werden.

 Gerade bei Infrastrukturprojekten mit kommunaler 
Beteiligung ist eine mögliche Öffnung der Diskussion 
um die Frage zu prüfen, mit welchen Mitteln 
gegebene Ziele am besten erreicht werden können, 
beispielsweise im Sinne der Participatory value 
Evaluation (PVE).

3. Empfehlungen
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Ausführung
 Das aktuelle Planungsrecht sichert die Einhaltung 

wichtiger objektiver Kriterien, lässt aber 
häufi g wenig Raum für die Berücksichtigung 
lokaler Präferenzen. Eine reformierung des 
Planungsrechts könnte Freiräume schaffen, 
um neben objektiven Kriterien auch lokale 
Präferenzen in die Entscheidungsfi ndung 
einfl ießen zu lassen.

 Die fi nanzielle Beteiligung, etwa der lokalen 
Bevölkerung oder der lokalen Zivilgesellschaft, 
an lokalen Infrastrukturprojekten kann dabei 
helfen, bestehende Kosten-Nutzen-Defi zite und 
Interessenkonfl ikte abzumildern.

Wissen
 mut zur lücke: Wenn Planungsabsichten 

kommuniziert und das Gespräch gesucht 
wird, noch bevor konkrete Pläne vorliegen, 
kann dies eine substanzielle Teilnahme an der 
Entscheidungsfi ndung erleichtern und dabei helfen, 
ein Gefühl von Überwältigung zu vermeiden.

 Wenn Wissen über Wissen vermittelt wird, können 
Entscheidungskriterien besser nachvollzogen 
werden: Wie sind verfahrensrelevante 
Wissensbestände und Maßstäbe zustande 
gekommen (z. B. Gutachten, Richtwerte, 
Pilotprojektergebnisse)? Auch Faktenchecks 
von unterschiedlichen Institutionen können 
eingebunden werden, um Wissensdefi zite zu 
beheben.

 Eine auswahl unterschiedlicher Expert:innen
kann eingeladen werden, um Wissenskonfl ikte 
zu adressieren. Diese können von den 
Konfl iktbeteiligten selbst vorgeschlagen werden, 
wobei alle Konfl iktgruppen zum Zug kommen 
sollten.

Vertrauen
 Bei Vertrauenskonfl ikten ist es sinnvoll, 

Kommunikationskanäle explizit aufzuzeigen 
und wiederholt Kommunikationsbereitschaft zu 
signalisieren.

 Es kann zudem hilfreich sein, Konfl iktparteien 
frühzeitig in den direkten austausch zu bringen 
(statt einer vermittelten Kommunikation über die 
mediale Öffentlichkeit) und persönliche, nicht-
digitale Begegnungsräume (auch in formellen 
Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren) zu erhalten 
bzw. zu schaffen.

 Neben direkten ansprechpartnern auf Seiten 
der Projektträger:innen können im Bauprozess 
z. B. (regelmäßige) Baustellenbesichtigungen
ermöglicht werden, um in den Verfahren 
erarbeitetes Vertrauen zu erhalten, Transparenz zu 
gewährleisten und Möglichkeiten niedrigschwelliger 
öffentlicher Aufsicht zu schaffen.
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